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Der comitatus in Liutramesforste, den der Bischof von Speyer 1086 zusam­
men mit der Grafschaft Forchheim erhielt, erstreckte sich über ein Gebiet, 
in welchem der König dem Bistum schon 1063 eine umfangreiche Wald­
schenkung gemacht hatte (DH IV 100) und wo es auch sonst begütert war. 
Es war der Speyergau links des Rheins, in dem die Bischofsstadt selber lag. 
Als nächstes hören wir in einer Urkunde vom 6. Januar 1100 von mehreren 
Orten, die in pago Spirgowi in comitatu Spirensis episcopi gelegen sind197. Die 
comitattoAngabe, die statt eines Grafen den episcopus nennt, ist höchst un­
gewöhnlich (zumindest unter den hier zu besprechenden Fällen). Sie macht 
deutlich, daß Bischof Johann von Speyer die Grafschaft in eigener Verwal­
tung behalten und eben keinen laicus comes damit betrauen wollte. 1109 
lautet eine entsprechende Ortsbeschreibung: in pago Spirensi in comitatu 
Luitrammesforst198 - auch hier also kein Grafenname. Allerdings taucht in 
der Zeugenliste derselben Urkunde nun doch derjenige Laie auf, der dem 
Bischof die Macht in dem comitatus entwinden sollte: Ekbertus comes Spi­
rensis, d. h. Ekbert, der Burggraf und Stiftsvogt von Speyer. Wohl vor allem 
in der zweiten Funktion übten er und seine Nachfolger die Gewalt in der 
Grafschaft aus. Nach dem Aussterben der Ekbert-Sippe übernahmen die 
Staufer in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Vogtei des Hoch­
stifts199, und ihnen ist es anscheinend gelungen, die Gerichtsbarkeit in dem 
comitatus Spirensis episcopi ganz oder weitgehend zuerst der von ihnen ge­
schaffenen Landgrafschaft (DF I 774), später der Landvogtei im Speyergau 
zuzuschlagen. Im 13. Jahrhundert ist jedenfalls die alte Malstatt im Lu­
tramsforst - und das war das Kernstück der Grafschaft im Speyergau - der 
Gerichtsplatz der Landvogtei200.1257 ließ sich der Bischof von Speyer noch 
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